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I PRÄAMBEL
Auf Grundlage des § 1 Abs. 3 und des § 10 des Baugesetzbuches (BauGB) in Verbindung mit der 
bayerischen Gemeindeordnung (GO) hat der Stadtrat der Stadt Pegnitz die vorliegende 1. Änderung 
und Erweiterung des Vorhabenbezogenen Bebauungsplan „Gewerbegebiet Pegnitz - West Erweite- 
rung 3“ mit integrierter Grünordnung am . . . . . . . . . als Satzung beschlossen. 

Die Aufstellung der vorliegenden 1. Änderung und Erweiterung des Vorhabenbezogenen Bebau- 
ungsplan „Gewerbegebiet Pegnitz - West Erweiterung 3“ mit integrierter Grünordnung erfolgt auf der 
Grundlage der zum Zeitpunkt des Satzungsbeschlusses geltenden Gesetze und Verordnungen, wie 
Baugesetzbuch (BauGB), Bayer. Bauordnung (BayBO), Baunutzungsverordnung (BauNVO), Plan- 
zeichenverordnung (PlanZV), Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG), Bayerisches Denkmalschutz- 
gesetz (BayDSchG), Garagen- und Stellplatzverordnung (GaStellV).

Plangrundlage:
Die verwendete Planunterlage enthält den Inhalt des Liegenschaftskatasters mit Stand vom März 
2025 und weist die planungsrelevanten baulichen Anlagen sowie Straßen, Wege und Plätze voll- 
ständig nach. Sie ist hinsichtlich der planungsrelevanten Bestandteile geometrisch eindeutig.

Wichtige Hinweise zur Koordinatengrundlage:
Angegebene Koordinaten beziehen sich auf das Lagebezugssystem
ETRS89 / UTM Zone 32 (EPSG 25832)

1. Änderung und Erweiterung des Vorhabenbezogenen Bebauungsplan
"Gewerbegebiet Pegnitz - West Erweiterung 3"
Im Geltungsbereich der 1. Änderung und Erweiterung des Vorhabenbezogenen Bebauungsplans 
„Gewerbegebiet Pegnitz - West Erweiterung 3“ treten die zeichnerischen und textlichen Festsetzun- 
gen des am 07.10.2011 ortsüblich bekanntgemachten Vorhabenbezogenen Bebauungsplanes 
„Gewerbegebiet Pegnitz - West Erweiterung 3“ außer Kraft und werden durch die Festsetzungen der 
1. Änderung und Erweiterung des Vorhabenbezogenen Bebauungsplanes „Gewerbegebiet Pegnitz - 
West Erweiterung 3“ ersetzt.

II ZEICHNERISCHEN FESTSETZUNGEN
1.0 Art der baulichen Nutzung 

(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. § 8 BauNVO)

Gewerbegebiet (GE) gemäß § 8 BauNVO

2.0 Maß der baulichen Nutzung 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. §§ 16 - 21 BauNVO)

max. Grundflächenzahl (GRZ)

max. Baumassenzahl (BMZ)

Gebäudehöhe max. m ü. NHN (DHHN 2016)

Wandhöhe max. m ü. OK FFB EG

OK FFB EG max. m ü. NHN (DHHN 2016) (Oberkante Fertigfußboden im Erdgeschoss)

3.0 Bauweise, Baulinien, Baugrenzen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB, §§ 22 und 23 BauNVO)

Abweichende Bauweise

Offene Bauweise

Baugrenze

4.0 Verkehrs- und Erschließungsflächen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB)

öffentliche Verkehrsfläche best./gepl. 

gepl. Mehrzweckstreifen/Gehweg

private interne Erschliessung/Feuerwehrumfahrung

Ein- und Ausfahrt

5.0 Flächen für Versorgungsanlagen, für die Abfallentsorgung und 
Abwasserbeseitigung sowie für Ablagerungen; Anlagen, Ein- 
richtungen und sonstige Maßnahmen, die dem Klimawandel 
entgegenwirken (§ 9 Abs. 1 Nr. 12, 14 BauGB)

Flächen für Versorgungsanlagen, für die Abfallentsorgung und Abwasserbeseitigung sowie 
für Ablagerungen

hier: Trafo

hier: Regenwasserbehandlungsanlage

6.0 Hauptversorgungs- und Hauptwasserleitungen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 13 BauGB)

unterirdisch Bestand/Planung Abwasser

unterirdisch Bestand/Planung Regenwasser

unterirdisch Bestand Strom

unterirdisch Bestand/Planung Wasserleitung

7.0 Grünflächen (§ 9 Abs. 1 Nr. 15, 25 BauGB)
private Grünflächen 

8.0 Planungen, Nutzungsregelungen, Maßnahmen und Flächen 
für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung 
von Natur und Landschaft (§ 9 Abs. 1 Nr. 20, 25 BauGB)

Umgrenzung von Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von 
Boden, Natur und Landschaft (§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB) 

Umgrenzung von Flächen zum Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen 
Bepflanzungen 

9.0 Sonstige Planzeichen
Umgrenzung von Flächen für Nebenanlagen, Stellplätze, Garagen und Gemeinschafts- 
anlagen (§ 9 Abs. 1 Nr. 4 und 22 BauGB)

hier: PKW-Stellplätze (mit Anzahl)

hier: LKW-Vorstauplätze (mit Anzahl)

hier: Fahrrad-Plätze und Regenunterstand (mit Anzahl)

hier: Technik

Grenze des räumlichen Geltungsbereiches (§ 9 Abs. 7 BauGB)

Grenze des räumlichen Geltungsbereiches (§ 9 Abs. 7 BauGB) - der 1. Änderung und Erwei-
terung des Vorhabenbezogenen Bebauungsplan "Gewerbegebiet Pegnitz - West Erweiter-
ung 3" zugeordnete naturschutzfachliche und artenschutzrechtliche Ausgleichsflächen

Abgrenzung unterschiedlicher Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. § 16 Abs. 5 BauNVO) 
(hier: Maß der baulichen Nutzung)

Zulässige Dachformen mit Dachneigung (§ 9 Abs. 4 BauGB i.V.m. Art. 81 Abs. 1 Nr. 1 
BayBO); FD = Flachdach bis max. 5°

Stützmauer (§ 9 Abs. 4 BauGB i.V.m. Art. 81 Abs. 1 Nr. 1 BayBO)

III HINWEISE ZU DEN ZEICHNERISCHEN   
FESTSETZUNGEN

Nutzungsschablone
A) Art der baulichen Nutzung

B) max. Gebäudehöhe m ü. NHN/max. Wandhöhe m ü. OK FFB EG/
     OK FFB EG max. m ü. NHN

C) max. Grundflächenzahl GRZ 

D) max. Baumassenzahl BMZ

E) Bauweise  

F) Dachform mit max. Neigung

Flurstücksnummer

Vorhandene Bebauung

Vorhandene Flurgrenzen

Höhenbezugspunkt (best. Kanaldeckel)

Bemaßung

Geplante Böschung 

Geplante Rampe

Eingang Gebäude

Einfahrt Kraftfahrzeuge/Laderampen

Nummerierung Stützmauer

10.0 Artenschutzrechtliche Vermeidungsmaßnahmen 
(§ 44 BNatSchG)
Ein Verstoß gegen die Verbote des § 44 BNatSchG liegt bei Durchführung folgender Vermeidungs- 
maßnahmen sowie den artenschutzrechtlichen Ausgleichsmaßnahmen unter IV TEXTLICHE 
FESTSETZUNGEN, Ziff. 4.0 nicht vor: 

V1: Durchführung  der  Gehölzentfernungs- und/oder Beräumungsmaßnahmen zur Vorbereitung 
des Baufeldes außerhalb der Brutzeit von Vogelarten, d.h. nicht von März bis September. 
Baumfällungen und Gehölzentfernungen sind nach § 39 (5) BNatSchG nur vom 1.10. bis
28.2. zulässig.  

V2: Jegliche Befahrung oder Nutzung als Lagerfläche der aktuellen Habitate ist strikt zu vermei- 
den. Dies ist durch geeignete Maßnahmen (z.B. Zäunung) sicherzustellen. Von der Scho- 
nung ausgenommen sind Gehölzentfernungen ohne schweres Gerät innerhalb der Habitate 
im Zeitraum von 1.10. bis 28.2., da diese nach § 39 (5) BNatSchG außerhalb der Brutzeit 
von Vögeln stattfinden müssen. 
Es ist eine Umsiedlung von Zauneidechsen mit Maßnahmenbeginn nach Fertigstellung von 
geeigneten Ersatzhabitaten (CEF 3) durchzuführen. Umsetzen von Jungtieren in 2025 durch 
eine ökologische Baubegleitung (öBB) (bis 1.10.). Weiterführung des Abfangen und Umset- 
zen im Frühjahr 2026 möglichst vor der Paarungszeit an mindestens 8 Terminen durch eine 
öBB. Die Umsetzung kann beendet werden, wenn an drei Terminen in Folge innerhalb von 
zwei Wochen keine Zauneidechsen mehr gesichtet werden. Die Freigabe der Bauflächen 
erfolgt durch die öBB. 

V3: Die Beleuchtung des Gewerbegebiets ist auf ein Minimum zu reduzieren (zeitlich, räumlich), 
Gehölzbestände sind nicht direkt anzustrahlen, Leuchtmittel sind artgerecht auszuwählen. 

 
V4: Die Glasfläche an der Gebäudefassade ist gering zu halten, möglichst Glasscheiben unter 

ca. 50 cm Breite sind zu nutzen und bei größeren Glasscheiben sind Markierungen (Punkt- 
oder Streifenmuster), mattiertes Glas, Drahtglas oder vergleichbar wirksame Maßnahmen 
zuverwenden.

VI VERFAHRENSVERMERKE
1. Der Stadtrat der Stadt Pegnitz hat in der Sitzung vom 15.05.2025 gemäß §  2 Abs. 1 BauGB die 

Aufstellung der 1. Änderung und Erweiterung des Vorhabenbezogenen Bebauungsplan "Gewerbe- 
gebiet Pegnitz - West Erweiterung 3" beschlossen. Der Aufstellungsbeschluss wurde am 05.07.2025 
ortsüblich bekannt gemacht.

2. Die frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung gemäß §  3 Abs. 1 BauGB mit öffentlicher Darlegung und 
Anhörung für den Vorentwurf der 1. Änderung und Erweiterung des Vorhabenbezogenen Bebau- 
ungsplan "Gewerbegebiet Pegnitz - West Erweiterung 3" in der Fassung vom 25.06.2025 hat in der 
Zeit vom 07.07.2025 bis 08.08.2025 stattgefunden.

3. Die frühzeitige Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß §  4 Abs.  
1 BauGB für den Vorentwurf der 1. Änderung und Erweiterung des Vorhabenbezogenen Bebau- 
ungsplan "Gewerbegebiet Pegnitz - West Erweiterung 3" in der Fassung vom 25.06.2025 hat in der 
Zeit vom 07.07.2025 bis 08.08.2025 stattgefunden.

4. Zu dem Entwurf der 1. Änderung und Erweiterung des Vorhabenbezogenen Bebauungsplan "Ge- 
werbegebiet Pegnitz - West Erweiterung 3" in der Fassung vom 23.09.2025 wurden die Behörden 
und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß §  4 Abs.  2 BauGB in der Zeit vom 07.10.2025 bis 
07.11.2025 beteiligt.

5. Der Entwurf der 1. Änderung und Erweiterung des Vorhabenbezogenen Bebauungsplan "Gewerbe- 
gebiet Pegnitz - West Erweiterung 3" in der Fassung vom 23.09.2025 wurde mit der Begründung 
gemäß §  3 Abs.  2 BauGB in der Zeit vom 07.10.2025 bis 07.11.2025 im Internet veröffentlicht. 
Zusätzlich zur Veröffentlichung im Internet wurde als andere leicht zu erreichende Zugangsmöglich- 
keit eine Auslegung in Papierform im Bauamt der Stadt Pegnitz, Zimmer E 6, Hauptstraße 37, 91257 
Pegnitz, während der allgemeinen Dienststunden bereitgestellt. Die Unterlagen wurden über das 
zentrale Internetportal des Landes zugänglich gemacht.

6. Die Stadt Pegnitz hat mit Beschluss des Stadtrats vom . . . . . . . . . . den Bebauungsplan gem. § 10 
Abs. 1 BauGB in der Fassung vom . . . . . . . . . . als Satzung beschlossen.

Stadt Pegnitz, den . . . . . . . . . . 

Erster Bürgermeister Nierhoff

7. Ausgefertigt

Stadt Pegnitz, den . . . . . . . . . . 

Erster Bürgermeister Nierhoff

8. Der Satzungsbeschluss zu der 1. Änderung und Erweiterung des Vorhabenbezogenen Bebauungs- 
plan "Gewerbegebiet Pegnitz - West Erweiterung 3" wurde am . . . . . . . . . . gemäß § 10 Abs. 3 S. 1 
HS 2 BauGB ortsüblich bekannt gemacht. Die 1. Änderung und Erweiterung des Vorhabenbezoge-
nen Bebauungsplan "Gewerbegebiet Pegnitz - West Erweiterung 3" mit Begründung und zusam- 
menfassender Erklärung wird seit diesem Tag zu den üblichen Dienststunden in der Stadt Pegnitz zu 
jedermanns Einsicht bereitgehalten und über dessen Inhalt auf Verlangen Auskunft gegeben. Die 
1. Änderung und Erweiterung des Vorhabenbezogenen Bebauungsplan "Gewerbegebiet Pegnitz - 
West Erweiterung 3" ist damit in Kraft getreten. Auf die Rechtsfolgen des § 44 Abs. 3 S. 1 und 2 so- 
wie Abs. 4 BauGB und die §§214 und 215 BauGB wurde in der Bekanntmachung hingewiesen.

Stadt Pegnitz, den . . . . . . . . . . 

Erster Bürgermeister Nierhoff
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IV TEXTLICHE FESTSETZUNGEN 
1.0 Planungsrechtlich Festsetzungen
1.1 Art der baulichen Nutzung 

(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. § 8 BauNVO)
Als Art der baulichen Nutzung wird „Gewerbegebiet“ (GE) gemäß § 8 BauNVO mit folgender Ein- 
schränkung festgesetzt: 

1.1.1 Die nach § 8 Abs. 3 Nr. 1 BauNVO ausnahmsweise zulässige Nutzung „Wohnungen für Aufsichts- 
und Bereitschaftspersonen sowie für Betriebsinhaber und Betriebsleiter“ ist gemäß § 1 Abs. 6 Nr.1 
BauNVO nicht zulässig.

1.1.2 Innerhalb des Plangebietes sind nur die im Durchführungsvertrag zum Bebauungsplan genannten 
Nutzungen zulässig. 

1.2 Maß der baulichen Nutzung 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. §§ 16 - 21 BauNVO)

1.2.1 Grundflächenzahl: 
Die Grundflächenzahl (GRZ) wird mit max. 0,8 festgesetzt. 

Die zulässige Grundfläche darf durch die Grundflächen der in § 19 Abs. 4 Satz 1 BauNVO bezeich- 
neten Anlagen um bis zu 50 % überschritten werden, höchstens jedoch bis zu einer Grundflächen- 
zahl von 1,0.

1.2.2 Baumassenzahl:
Die Baumassenzahl (BMZ) wird entsprechend § 21 BauNVO mit max. 10,0 festgesetzt. 

1.2.3 Höhe baulicher Anlagen:
Bereiche GE 1 und GE 2: Die zulässige Gebäudehöhe darf eine Höhe von max. 515,0 m ü. NHN 
nicht überschreiten. Die Wandhöhe als oberer Bezugspunkt der maximal zulässigen Gebäudehöhe 
wird über den höchsten Punkt der Dachfläche definiert (u.a. Attika bzw. höchster Schnittpunkt von 
Dachhaut mit der Gebäudeaußenwand) und auf max. 15 m über Oberkante Fertigfußboden EG 
festgesetzt. Die Oberkante Fertigfußboden EG wird auf max. 500,0 m ü. NHN als unterer Bezugs- 
wert festgesetzt. Die Gebäudehöhe darf durch notwendige untergeordnete technische Aufbauten 
und Dachaufstiege (Treppenhaus, Treppenturm) bis zu einer Höhe von max. 5,0 überschritten 
werden. 

Bereich GE 3: Die Höhe baulicher Anlagen darf eine Höhe von max. 511,0 m ü. NHN nicht über- 
schreiten.

1.3 Bauweise (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB i.V.m. § 22 BauNVO)
1.3.1 Bereich GE 1: Im Bebauungsplan ist die abweichende Bauweise gemäß § 22 Abs. 4 BauNVO fest- 

gesetzt. Dabei sind die Gebäude wie bei offener Bauweise mit einem seitlichen Grenzabstand zu 
errichten, wobei die Gebäudelänge abweichend von der offenen Bauweise eine Länge von 50,0 m 
überschreiten darf, jedoch auf max. 218 m begrenzt wird.

1.3.2 Bereich GE 2: Im Bebauungsplan ist die abweichende Bauweise gemäß § 22 Abs. 4 BauNVO fest- 
gesetzt. Dabei sind die Gebäude wie bei offener Bauweise mit einem seitlichen Grenzabstand zu 
errichten, wobei die Gebäudelänge abweichend von der offenen Bauweise eine Länge von 50,0 m 
überschreiten darf, jedoch auf max. 86 m begrenzt wird. 

1.3.3 Bereich GE 3: Im Bebauungsplan ist für diesen Bereich eine offene Bauweise gemäß § 22 Abs. 2 
BauNVO festgesetzt.

1.4 Überbaubare Grundstücksflächen 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB i.V.m. § 23 BauNVO)

1.4.1 Die überbaubaren Grundstücksflächen werden durch Baugrenzen gemäß § 23 BauNVO festgesetzt.

1.4.2 Gemäß § 23 Abs. 5 Satz 1 BauNVO sind untergeordnete Nebenanlagen im Sinne von § 14 BauNVO 
auch außerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen zulässig. Weiterhin sind gemäß § 23 Abs. 5 
Satz 2 BauNVO auch bauliche Anlagen, soweit sie nach Landesrecht in den Abstandsflächen zuläs- 
sig sind oder zugelassen werden können, außerhalb der Baugrenzen zulässig.

1.5 Zufahrten und Stellplätze (§ 9 Abs. 1 Nr. 4 und 11 BauGB 
i.V.m. § 12 BauNVO sowie Art. 47 und 81 Abs. 1 Nr. 4 BayBO)

1.5.1 Die Mindestzahl der notwendigen Stellplätze ist entsprechend der Kfz-Stellplatzsatzung der Stadt 
Pegnitz in ihrer jeweils gültigen Fassung nachzuweisen.

1.5.2 Die Befestigung von Stellplätzen für PKW sowie die erforderliche Feuerwehrumfahrungsflächen sind 
mit wasserdurchlässigen Belägen herzustellen, soweit damit keine Gefährdung des Grundwassers 
oder andere wasserrechtliche Belange verbunden sind. Diese sind entsprechend nachzuweisen.

1.6 Geländeauffüllungen und Abgrabungen 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 17 BauGB)

1.6.1 Im Geltungsbereich des Bebauungsplans sind Geländeauffüllungen bis zu einer Höhe von 500,0 m 
ü. NHN, sowie Abgrabungen bis zu einer Höhe von 490,0 m ü. NHN (DHHN 2016) zulässig. 
Zusätzlich sind im Bereich der festgesetzten Regenwasserbehandlungsanlage Abgrabungen bis zu 
einer Höhe von 487,0 m ü. NHN (DHHN 2016) zulässig.

2.0 Grünordnerische Maßnahmen und Flächen 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 15, 20, 25 BauGB)

2.1 Private Grünflächen (§ 9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB) 
Die im Planteil zeichnerisch festgesetzte private Grünfläche ist zu begrünen und zu pflegen. Die 
Pflanzung von Nadelgehölzen (z.B. Thuja, Scheinzypresse etc.) sowie von invasiven bzw. ausbrei- 
tungsstarken Arten (z.B. Kirschlorbeer, Sommerflieder, Blauglockenbaum etc.) ist nicht zulässig. Auf 
die Artenlisten 1 und 2 (IV-Textliche Festsetzungen, Ziffer 2.6) wird hingewiesen. Kunstrasen und 
großflächig mit Steinen bedeckte Flächen, auf denen hauptsächlich Steine zur Gestaltung verwendet 
werden und Pflanzen nicht oder nur in geringer Zahl vorkommen, sind nicht zulässig. 
Die Einschränkungen zu Pflanzungen an Grundstücksgrenzen sowie Ver- und Entsorgungsanlagen 
gem. VI-Hinweise, Ziffer 2.0 sind zu beachten. 

2.2 Flächenpflanzgebot (§ 9 Abs. 1 Nr. 25 BauGB) 
Das im Planteil zeichnerisch festgesetzte Flächenpflanzgebot ist flächendeckend mit Sträuchern und 
Bäumen entsprechend der Artenlisten 1 und 2 (IV-Textliche Festsetzungen, Ziffer 2.6) zu bepflan- 
zen. Die Sträucher sind im Dreiecksverband 2 m zu pflanzen, im Abstand von 8 m sind Laubbäume 
einzustreuen. Es ist ausschließlich Pflanzgut gebietseigener Herkunft (Vorkommensgebiet 5.2 
Schwäbische und Fränkische Alb) zu verwenden.
Zwischen angrenzenden Nutzungen und Pflanzung ist ein Abstand von 2 m einzuhalten, welcher mit 
einer Wiesensaatgutmischung gebietseigener Herkunft (Herkunftsgebiet 14 "Fränkische Alb") mit 
einer Einsaatmenge von 3-5 g/m² einzusäen. 
Die Einschränkungen zu Pflanzungen an Grundstücksgrenzen sowie Ver- und Entsorgungsanlagen 
gem. VI-Hinweise, Ziffer 2.0 sind zu beachten.

2.3 Regenwasserbehandlungsanlage (§ 9 Abs. 1 Nr. 14 BauGB)
Die im Planteil zeichnerisch festgesetzte Fläche für Versorgungsanlagen, für die Abfallentsorgung 
und Abwasserbeseitigung sowie für Ablagerungen (hier: Regenwasserbehandlungsanlage) ist zu 
einem artenreichen Extensivgrünland zu entwickeln. 
Hierzu ist die gesamte Fläche mit einer Wiesensaatgutmischung gebietseigener Herkunft (Herkunfts- 
gebiet 14 "Fränkische Alb") mit einer Einsaatmenge von 3-5 g/m² einzusäen. Die Anlagen- 
böschungen sind aufgrund der Erosionsgefahr mit einer höheren Einsaatmenge (Einsaatmenge 
15 g/m²) einzusäen. 
Die Fläche ist extensiv (1- bis 2-schürig, erster Mähzeitpunkt frühestens 15. Juni) zu pflegen. Das 
Mahdgut ist immer zu entfernen. 

2.4 Fassadenbegrünung 
(§ 9 Abs. 4 BauGB i.V.m Art. 81 Abs. 1 Nr. 1 BayBO)
Es sind mind. 20% der Fassade durch Fassadenbegrünungen zu gliedern.Technisch begründete 
Ausnahmen des Brandschutzes sowie Ausnahmen bei Anlage von PV-Fassaden sind zulässig. 
Es wird auf die Auswahlliste „Pflanzen zur Fassadenbegrünung“ (VI-HINWEISE, Ziffer 3.0) 
verwiesen. Für nichtklimmende Pflanzen ist eine Rankhilfe vorzusehen. Je bodengebundene Pflanze 
ist eine Pflanzfläche von mindestens 1 m² herzustellen. Bei wandgebundenen Systemen sind stand- 
ortangepasste Stauden- und Gräsermischungen zu verwenden. 
Die Fassadenbegrünung ist dauerhaft fachgerecht zu pflegen und bei Entfall zu ersetzen. 

2.5 Pflegemaßnahmen (§ 9 Abs. 1 Nr. 15 und 25 BauGB)
Sämtliche Pflanzungen sind vom Grundstückseigentümer im Wuchs zu fördern, zu pflegen und vor 
Zerstörung zu schützen. Bei Ausfällen von Fassadenbegrünung gem. Ziffer 2.4 sind diese innerhalb 
eines Jahres zu ersetzen. Für die restlichen Pflanzungen gilt, dass Ausfälle von mehr als 10 % inner- 
halb eines Jahres zu ersetzen sind.

2.6 Artenlisten Gehölze
Artenliste 1: Laubgehölze
Pflanzmindestgröße: Hochstamm, 3xv, STU 12/14 bzw. Heisterhöhe 250-300 cm
Acer campestre Feld-Ahorn
Acer platanoides Spitz-Ahorn
Acer pseudoplatanus Berg-Ahorn
Betula pendula Sand-Birke
Carpinus betulus Hainbuche
Juglans regia Walnuss
Prunus avium Vogelkirsche
Quercus petraea Traubeneiche
Quercus robur Stieleiche
Sorbus aucuparia Eberesche
Tilia cordata Winter-Linde
Tilia platyphyllos Sommer-Linde
Obstbäume in Sorten 

Artenliste 2 Sträucher für Schnitt- und freiwachsende Hecken 
Pflanzmindestgröße: Sträucher ab 3 Triebe 60-100 cm
Cornus mas Kornelkirsche
Cornus sanguinea Roter Hartriegel
Corylus avellana Hasel
Crataegus monogyna Eingriffliger Weißdorn
Ligustrum vulgare Liguster
Lonicera xylosteum Heckenkirsche
Prunus spinosa Schlehe
Rhamnus cathartica Purgier-Kreuzdorn
Rosa canina Hunds-Rose
Salix caprea Salweide
Sambucus nigra Schwarzer Holunder
Viburnum lantana Schneeball
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3.0 Ausgleichsmaßnahmen und -flächen 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 20 und Abs. 1a BauGB)
Durch die Änderung und Erweiterung der baulichen Nutzung „Gewerbegebiet“ (GE) südlich der 
Norisstraße sowie im westlichen Bereich (festgesetzte Ausgleichsfläche gem. Vorhabenbezogener 
Bebauungsplan „Gewerbegebiet Pegnitz - West Erweiterung 3“) ergibt sich nach Leitfaden „Bauen 
im Einklang mit Natur und Landschaft, Eingriffsregelung in der Bauleitplanung“ (Bayerisches Staats- 
ministerium für Wohnen, Bau und Verkehr, 2021) ein Ausgleichsbedarf von 25.156 WP. 
Zusätzlich ist die überplante interne Ausgleichsfläche (5.136 m²) flächengleich an anderer Stelle 
auszugleichen. Die verbleibende interne Ausgleichsfläche (3.275 m²) ist gem. IV-Textliche Fest- 
setzungen, Ziffer 3.1 zu erhalten.

3.1 Interner Ausgleich - Ausgleichsmaßnahme Streuobstwiese
Die Fläche für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und Entwicklung von Boden, Natur und Land- 
schaft im Westen des Baugebietes ist zu erhalten und bei Ausfall bzw. baubedingt notwendige Ein- 
griffe zu ersetzen. Hauptentwicklungsziel der Fläche ist eine blütenreiche Extensivwiese mit über- 
stellten hochstämmigen Obst-, Nuss- und Wildobstbäumen (Reihenabstand 15 m, Abstand in der 
Reihe 10 m). 
Bei Ausfall sind ausschließlich hochstämmige Obstbäume zu pflanzen. Bei Nachsaat ist eine 
Wiesensaatgutmischung gebietseigener Herkunft (Herkunftsgebiet 14 "Fränkische Alb") mit einer 
Einsaatmenge von 3-5 g/m² zu verwenden. 
Die Wiesenfläche ist extensiv - erster Mähzeitpunkt frühestens 15. Juni zu pflegen. Das Mahdgut ist 
immer abzuräumen, Mulchen ist nicht zulässig. Die Obstbäume sind regelmäßig durch fachgerechte 
Erziehungs- und Erhaltungsschnitt zu pflegen. 
Der Einsatz von Düngemitteln, Herbiziden, Bioziden, Pestiziden und Rodentiziden ist nicht zulässig.

3.2 Ökokontofläche 1016351 (Flur-Nr. 2040, Gemarkung Kirchenbirkig)
Die Ökokontofläche 1016351 (Fl.-Nr. 2040, Gemarkung Kirchenbirkig) wird der 1. Änderung und Er- 
weiterung des Vorhabenbezogenen Bebauungsplans "Gewerbegebiet Pegnitz - West Erweiterung 3" 
im Umfang von 8.542 m² als Ausgleichsfläche zugewiesen.

4.0 Artenschutzrechtliche Ausgleichsmaßnahmen 
(§ 44 BNatSchG)
Die ergänzenden Maßnahmenbeschreibungen der speziellen artenschutzrechtlichen Prüfung 
(Anlage 4 zur Begründung des Bebauungsplanes) ist zu beachten. 
Ein Verstoß gegen die Verbote des § 44 BNatSchG liegt bei Durchführung folgender vorgezogener 
Ausgleichsmaßnahmen und den Vermeidungsmaßnahmen unter V HINWEISE, Ziff. 10.0 nicht vor:

ACEF1:  Für den Verlust eines Feldlerchenrevieres ist eine Blühfläche im Umfeld von Ackerflächen 
im Umfang von mind. 0,5 ha Fläche pro verloren gehendes Revier herzustellen. Die Aus- 
gleichsfläche wird auf dem Flurstück 1533, Gemarkung Bronn auf einer Fläche von ca. 
0,55 ha hergestellt.

ACEF2: Anlegen von 2 optimierten Winter-/Sommerquartieren sowie Umfeldgestaltung auf etwa 
520 m² externer Fläche (Teilfläche Ökokontofläche 152908; Teilflächen Fl.-Nrn. 1142 und 
1144, Gemarkung Hainbronn) vor Umsiedlungsbeginn in 2025 (bereits umgesetzt). 
Anlegen von 10 optimierten Winter-/Sommerquartieren sowie Umfeldgestaltung (Grünland, 
Magerrasen, vegetationsarme Pionierflur) in der geplanten internen Ausgleichsfläche 
(s. Textliche Festsetzungen, Ziff. 3.1) in Verzahnung mit der im Bebauungsplan bereits fest- 
gesetzten Streuobstwiese (insgesamt etwa 3210 m²) vor Umsiedlungsbeginn im Frühjahr 
2026. 

 

5.0 Örtliche Bauvorschriften 
(§ 9 Abs. 4 BauGB i.V.m Art. 81 BayBO)

5.1 Führung von Ver- und Entsorgungsleitungen 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 13 BauGB i.V.m Art. 81 BayBO)
Geplante Ver- und Entsorgungsleitungen sind unterirdisch zu führen.

5.2 Dachform, Dachneigung (Art. 81 Abs. 1 Nr. 1 BayBO)
Dachform und Dachneigung sind wie folgt zulässig: 
Dächer sind als Flachdächer mit einer Dachneigung von bis zu max. 5° auszuführen. 

5.3 Dacheindeckung und Fassadenverkleidung 
(Art. 81 Abs. 1 Nr. 1 BayBO und § 9 Abs. 1 Nr. 23b BauGB)

5.3.1 Spiegelnde und reflektierende Materialien zur Fassadenverkleidung sind unzulässig. 

5.3.2 Anlagen zur Nutzung von Solarenergie sind an den Fassaden und auf den Dachflächen zulässig.
Dabei ist mit geeigneten Maßnahmen bzw. entsprechender Ausrichtungen sicherzustellen, dass die 
Verkehrsteilnehmer auf der angrenzenden öffentlichen Straße nicht geblendet, abgelenkt oder be- 
einträchtigt werden.

5.3.3 Die Versickerung von Niederschlagswasser von Dächern mit Metalleindeckungen aus Zink, Kupfer 
oder Blei ist nicht zulässig, da diese Metalle durch Auswaschung ins Grundwasser gelangen können. 
Dies gilt insbesondere für unterirdische Versickerung, wird aber auch für oberirdische Versickerung 
kritisch gesehen. Bei kleinen Anteilen (<50 m²) kann eine Einzelfallbewertung erfolgen, ansonsten ist 
eine Behandlung erforderlich. 

5.4 Beleuchtungs- und Werbeanlagen 
(Art. 81 Abs. 1 Nr. 1 BayBO)

5.4.1 Beleuchtungs- und Werbeanlagen innerhalb des Baugebietes (z.B. Hofraumbeleuchtung, Fassaden- 
beleuchtung) sind gemäß § 33 Abs. 1 StVO so zu errichten, dass Straßenverkehrsteilnehmer auf 
öffentlichen Straßen nicht geblendet, abgelenkt oder beeinträchtigt werden. 

5.4.2 Im Plangebiet sind Außenbeleuchtung mit folgenden Einschränkungen zulässig:
- Die Farbtemperatur von Beleuchtungsanlagen darf max. 3000 Kelvin betragen.
- Die Abstrahlrichtung der Beleuchtungsanlagen muss nach unten gerichtet sein.
- Die Beleuchtungsanlagen sind so auszurichten, dass Lichtkegel nicht auf angrenzende Bereiche 
  gerichtet sind.

5.5 Einfriedungen (Art. 81 Abs. 1 Nr. 5 BayBO)
5.5.1 Einfriedungen dürfen eine Höhe von 2,50 m nicht überschreiten und sind als Stabgitterzäune zu- 

lässig.

5.5.2 Einfriedungen sind als Zäune ohne Sockel auszubilden.

5.6 Abstandflächen (Art. 6 BayBO)
5.6.1 Die Abstandsflächen sind gemäß den Vorgaben der Bayerischen Bauordnung (Art. 6 BayBO) in der 

jeweils geltenden Fassung einzuhalten.

Die in der Planzeichnung bzw. den schematischen Ansichten Halle Süd einzeln dargestellten sowie 
textlich unter der Ziffer 5.7 festgesetzten Stützmauern sind gemäß den Angaben in den Plänen zu- 
lässig, auch wenn die Abstandsflächen gemäß Art. 6 BayBO nicht eingehalten sind. 

5.7 Stützmauern (Art. 81 Abs. 1 Nr. 1 und 5 BayBO) 
5.7.1 Die Stützmauern sind gemäß den schematischen Schnittzeichnungen umzusetzen. Dabei kann das 

Maß der festgesetzen Höhe um max. 0,5 m abweichen.
 
5.7.2 Für Stützmauern ist ein Standsicherheitsnachweis erforderlich.

V HINWEISE
1.0 Solarenergie

Auf die verbindlichen Vorgaben des Art. 44a BayBO zur Errichtung und dem Betrieb von Anlagen zur 
Erzeugung von Strom aus solarer Strahlungsenergie auf Dachflächen wird verwiesen.

2.0 Grenzabstände
Bei allen Pflanzungen sind die Vorgaben des jeweiligen Versorgungsträgers sowie die Grenzab- 
stände entsprechend des aktuellen Nachbarrechts gemäß des Bürgerlichen Gesetzbuches (BGB) 
i.V.m. dem Gesetz zur Ausführung des Bürgerlichen Gesetzbuches (AGBGB) zu berücksichtigen. 

3.0 Auswahlliste Pflanzen zur Fassadenbegrünung 
Pflanzmindestgröße für Ranker, Selbstklimmer und windende Pflanzen: mit Topfballen, h 60-100 cm
Pflanzmindestgröße für Spalierobst: C, 3 x v, h 150-200
Akebia quinata Akebie/Klettergurke
Aristolochia macrophylla Pfeifenwinde
Clematis montana Waldrebe
Hedera helix Efeu
Lonicera caprifolium Gartengeißblatt
Lonicera henryii Immergrünes Geißblatt
Parthenocissus quinquef. Wilder Wein
Polygonum aubertii Schlingknöterich
Rosa div. Spec. Kletterrose
Wisteria Blauregen in Sorten
Vitis in Sorten.

4.0 Wassergefährdende Stoffe
Die Anforderungen an den Umgang mit wassergefährdenden Stoffen richten sich insbesondere nach 
den Bestimmungen des § 62 WHG und der AwSV. Die Einhaltung dieser Anforderungen ist eigen- 
verantwortlich durch den Betreiber sicherzustellen. Auf eine Anzeigepflicht nach § 40 AwSV für nach 
§ 46 Abs. 2 oder Abs. 3 AwSV prüfpflichtige Anlagen mindestens sechs Wochen vor Baubeginn wird 
hingewiesen. Eine Errichtung ist erst nach Ablauf von sechs Wochen nach Eingang der vollständi- 
gen Anzeigeunterlagen möglich, es sei denn, das Landratsamt hat den Baubeginn eher freigegeben.

5.0 Altbergbau
Sollten bei den geplanten Maßnahmen altbergbauliche Relikte angetroffen werden, sind diese zu 
berücksichtigen und das Bergamt Nordbayern zu verständigen.

6.0 Vorsorgender Bodenschutz
Mutterboden ist nach § 202 BauGB in nutzbarem Zustand zu erhalten und vor Vergeudung und 
Vernichtung zu schützen. Überschüssiger Mutterboden (Oberboden) oder geeigneter Unterboden 
sind möglichst nach den Vorgaben der BBodSchV zu verwerten. Der belebte Oberboden und ggf. 
kulturfähige Unterboden sind zu schonen, getrennt abzutragen, fachgerecht zwischenzulagern, vor 
Verdichtung zu schützen und möglichst wieder seiner Nutzung zuzuführen.

7.0 Technische Anforderungen an Bodenentsorgung
Bei überschüssigem Aushubmaterial sind abhängig vom jeweiligen Entsorgungsweg die rechtlichen 
und technischen Anforderungen (z.B. BBodSchV, Leitfaden zur Verfüllung von Gruben und Brüchen 
sowie Tagebauen, Ersatzbaustoffverordnung sowie Deponieverordnung) maßgeblich.

8.0 Geogefahren
Im Planungsgebiet sind keine Geogefahren bekannt. Der Untergrund besteht allerdings aus ver- 
karstungsfähigen Gesteinen, die von Deckschichten mit wechselnder Mächtigkeit überlagert sind. Es 
besteht ein Restrisiko für Setzungen oder die Entstehung von Dolinen und Erdfällen, vor allem durch 
das Nachsacken von Deckschichten in unterlagernde Hohlräume. Sollten jedoch Geländeabsenkun- 
gen bemerkt oder bei Bauarbeiten Hohlräume angetroffen werden, so sind diese durch einen ein- 
schlägig erfahrenen Ingenieurgeologen zu begutachten.

9.0 Landwirtschaftliche Emissionen
Aufgrund der unmittelbaren Nähe landwirtschaftlich genutzter Flächen sind durch die ordnungs- 
gemäße und ortsübliche Bewirtschaftung entstehende Emissionen (Staub, Lärm und Gerüche) als 
zumutbar hinzunehmen und zu dulden sofern sie nicht über das gemäß den einschlägigen öffent- 
lichen Regelungen (z.B. BImSchG) zulässig und zugrunde gelegte Maß hinausgehen.
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Bockermann Fritze plan4buildING GmbH
Dieselstraße 11
32130 Enger

Marcel Kleffmann
M. Eng.

P3 SPV XXXV S.à r.l.
13-15 Avenue de la Liberté
L-1930 Luxembourg

Neubau Logistikpark Pegnitz
Norisstraße
91257 Pegnitz-Neudorf

Stadt Pegnitz Hainbronn

F A C H P L A N U N G

1698/2

Ä N D E R U N G S V E R L A U F

OK Gelände (z.B. Bestandsvermessung)

OK Gelände Endausbau

· Koordinatenreferenzsysteme für Lageangaben:    Maßstabsfaktor 1.0 (aus ETRS_89_UTM32)
                                                   für  Höhenangaben:    DE_DHHN2016_NHN
· Die Höhen sind vor Baubeginn vor Ort zu prüfen.

Planungsgrundlage:

1. ALKIS ist Bestandsteil der Vermessung
2. Vermessung in UTM von Oehmke+Herbert (Stand 04.12.2024), erhalten am 08.05.2025
3. B-Plan von Stadt ... (Stand xx.xx.xxxx), erhalten am xx.xx.xxxx
4. Testfit von planquadrat (Stand 02.12.2024), erhalten am 04.12.2024
5. Architektur von Bockermann Fritze plan4buildING GmbH (Stand 29.08.2025)
6. Bodengutachten von CDM Smith (Stand 24.07.2024), erhalten am 01.10.2024
7. Kanalbestand von Stadt Pegnitz (Stand 23.04.2025), erhalten am 24.04.2025
8. Dach-Entwässerung von ALIAXIS (Stand 04.09.2025), erhalten am 05.09.2025
9. Versorgungsleitungen (Stand 24.04.2025), erhalten am 25.04.2025

Bestandshöhe

Planungshöhe00,00

00,00

Randbedingungen der Cut & Fill Berechnung:

Erdplanum Bestand:  Oberbodenabtrag 20 cm gemäß Bodengutachten
· OK Planung (Endausbau OKFF 498,00 m NHN)
· Festlegung / Annahmen der Aufbaustärken:

- Gebäudesohlen = 65 cm (ca. 45 cm kapillarbrechende Schicht + ca. 20 cm Betonsohle)
- Verkehrsflächen = 65 cm (Annahme BK 3.2 sowie F2/F3-Boden gem. Bodengutachten)

· Böschungsneigungen Erdbau 1:1,5

Überschussboden aus Fundamentverdrängung = noch nicht bekannt, nicht berücksichtigt
Überschussboden aus Kanalverdrängung = noch nicht bekannt, nicht berücksichtigt

Grundstücksgröße: 11.734 m² aus CAD ermittelt.
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Ansicht Halle Süd (Stützmauern) - Bockermann Fritze plan4building GmbH - Stand 01.10.2025 - Maßstab 1:400
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plan4buildING GmbH

BOCKERMANN
FRITZE

Dieselstraße 11
32130 Enger
T 05224.9737-0 | F 05224.9737-50
bfp@bockermann-fritze.de

Planschritt Proj.-Nr.

Ihr(e) Projektleiter(in)

DWG
I:\PR_BFP\509xx\50907\2_LAYOUT\01_EP int\AAL
50907_EP_AAL_LP_Pegnitz_C3D

P L A N

Phase

Planart

Maßstab

Code

Plan-Nr.

Gewerk

Bauteil/ Abschnitt/ Inhalt

Index

Außenanlagen

L A G E
Gemeinde Gemarkung

Flurstück(e)Flur

P R O J E K T

V E R A N T W O R T L I C H K E I T E N

Nutzer/Mieter/AG

Entwurfsverfasser

Bauherr(in)

Fachplaner

50907

Winkelstützabwicklungen Nord

v00

3.1.3.1Genehmigungsplanung

Schnitt

BAURECHT

1:100

H I N W E I S E!

Index Inhalt / Änderung Bearb. Gez. Gepr. Datum

v00 Winkelstützabwicklungen gemäß AAL GP v01 vom 10.09.2025 Ko EF 10.09.2025

VORABZUG

L E G E N D E

50907_GP_3.1.3.1_AAL_SN_Winkelstützabwicklungen Nord_1-100_v00

Bockermann Fritze plan4buildING GmbH
Dieselstraße 11
32130 Enger

Marcel Kleffmann
M. Eng.

P3 SPV XXXV S.à r.l.
13-15 Avenue de la Liberté
L-1930 Luxembourg

Neubau Logistikpark Pegnitz
Norisstraße
91257 Pegnitz-Neudorf

Stadt Pegnitz Hainbronn

F A C H P L A N U N G

1704, 1705, 1698/2, (1698/3)

Ä N D E R U N G S V E R L A U F

OK Gelände (Bestandsvermessung)

OK Gelände Endausbau

· Koordinatenreferenzsysteme für Lageangaben:    Maßstabsfaktor 1.0 (aus ETRS_89_UTM32)
                                                   für  Höhenangaben:    DE_DHHN2016_NHN
· Die Höhen sind vor Baubeginn vor Ort zu prüfen.

Planungsgrundlage:

1. ALKIS ist Bestandsteil der Vermessung
2. Vermessung in UTM von Oehmke+Herbert (Stand 04.12.2024), erhalten am 08.05.2025
3. B-Plan von Stadt ... (Stand xx.xx.xxxx), erhalten am xx.xx.xxxx
4. Testfit von planquadrat (Stand 02.12.2024), erhalten am 04.12.2024
5. Architektur von Bockermann Fritze plan4buildING GmbH (Stand 28.05.2025)
6. Bodengutachten von CDM Smith (Stand 24.07.2024), erhalten am 01.10.2024
7. Kanalbestand von Stadt Pegnitz (Stand 23.04.2025), erhalten am 24.04.2025
8. Dach-Entwässerung von .. (Stand xx.xx.xxxx), erhalten am xx.xx.xxxx
9. Versorgungsleitungen (Stand 24.04.2025), erhalten am 25.04.2025

Auftrag von Bestand - Rückbau (OK Gelände bis Planum)

Abtrag von Bestand - Rückbau (Planum bis OK Gelände)

Bestandshöhe

Planungshöhe00,00

00,00

OK Gelände (Bestand - Rückbau)

OK Gelände Planum

Randbedingungen der Cut & Fill Berechnung:

· Erdplanum Bestand:  Oberbodenabtrag 20 cm gemäß Bodengutachten und
        Abtrag 20 cm für Rückbau Asphalt / Beton, Abtrag 70cm für Rückbau Schotter.
· OK Planung (Endausbau OKFF 497,50 m NHN)
· Festlegung / Annahmen der Aufbaustärken:

- Gebäudesohlen = 65 cm (ca. 45 cm kapillarbrechende Schicht + ca. 20 cm Betonsohle)
- Verkehrsflächen = 65 cm (Annahme BK 3.2 sowie F2/F3-Boden gem. Bodengutachten)

· Böschungsneigungen Erdbau 1:1,5

Überschussboden aus Fundamentverdrängung = noch nicht bekannt, nicht berücksichtigt
Überschussboden aus Kanalverdrängung = noch nicht bekannt, nicht berücksichtigt

Grundstücksgröße: 51.217 m² aus CAD ermittelt.
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Ansicht Halle Nord (Stützmauern) - Bockermann Fritze plan4building GmbH - Stand 12.09.2025 - Maßstab 1:400

Ansicht von Süden
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Stadt Pegnitz Hainbronn

F A C H P L A N U N G

1698/2

Ä N D E R U N G S V E R L A U F

OK Gelände (z.B. Bestandsvermessung)

OK Gelände Endausbau

· Koordinatenreferenzsysteme für Lageangaben:    Maßstabsfaktor 1.0 (aus ETRS_89_UTM32)
                                                   für  Höhenangaben:    DE_DHHN2016_NHN
· Die Höhen sind vor Baubeginn vor Ort zu prüfen.

Planungsgrundlage:

1. ALKIS ist Bestandsteil der Vermessung
2. Vermessung in UTM von Oehmke+Herbert (Stand 04.12.2024), erhalten am 08.05.2025
3. B-Plan von Stadt ... (Stand xx.xx.xxxx), erhalten am xx.xx.xxxx
4. Testfit von planquadrat (Stand 02.12.2024), erhalten am 04.12.2024
5. Architektur von Bockermann Fritze plan4buildING GmbH (Stand 29.08.2025)
6. Bodengutachten von CDM Smith (Stand 24.07.2024), erhalten am 01.10.2024
7. Kanalbestand von Stadt Pegnitz (Stand 23.04.2025), erhalten am 24.04.2025
8. Dach-Entwässerung von ALIAXIS (Stand 04.09.2025), erhalten am 05.09.2025
9. Versorgungsleitungen (Stand 24.04.2025), erhalten am 25.04.2025

Bestandshöhe

Planungshöhe00,00

00,00

Randbedingungen der Cut & Fill Berechnung:

Erdplanum Bestand:  Oberbodenabtrag 20 cm gemäß Bodengutachten
· OK Planung (Endausbau OKFF 498,00 m NHN)
· Festlegung / Annahmen der Aufbaustärken:

- Gebäudesohlen = 65 cm (ca. 45 cm kapillarbrechende Schicht + ca. 20 cm Betonsohle)
- Verkehrsflächen = 65 cm (Annahme BK 3.2 sowie F2/F3-Boden gem. Bodengutachten)

· Böschungsneigungen Erdbau 1:1,5

Überschussboden aus Fundamentverdrängung = noch nicht bekannt, nicht berücksichtigt
Überschussboden aus Kanalverdrängung = noch nicht bekannt, nicht berücksichtigt

Grundstücksgröße: 11.734 m² aus CAD ermittelt.
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ACEF1

Lageplan artenschutzrechtliche Ausgleichsfläche 
ACEF1  (Flur-Nrn. 1533, Gem. Hainbronn)
Maßstab 1 : 2.000 (Hintergrund: Bayerische Vermessungsverwaltung – 
www.geodaten.bayern.de)

1114

1147

1146

1145

1144

1141

1142

ACEF2
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Lageplan artenschutzrechtliche Ausgleichsfläche 
ACEF2 innerhalb der Ökokontofläche 152908 
(Flur-Nrn. 1142 und 1144, Gem. Hainbronn)
Maßstab 1 : 2.000 (Hintergrund: Bayerische Vermessungsverwaltung – 
www.geodaten.bayern.de)
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